
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/15 9Os165/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1977

Norm

StGB §23 Abs1 Z3

Rechtssatz

Leichte Verführbarkeit durch kriminelle Ein2üsse und Neigung zum Rückfall sind dem "Hang" noch nicht

gleichzusetzen.

Entscheidungstexte

9 Os 165/77

Entscheidungstext OGH 15.11.1977 9 Os 165/77

Veröff: SSt 48/84
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